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Sehr geehrter Herr Erster Beigeordneter Heibel, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ortsgemeinderates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 

4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Gemeinderat zu bewerten, abzu-

wägen und im weiteren Verfahren zu beachten. 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB  

1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, 56129 Bad Ems, E-Mail vom 22.05.2022 

2. Landesbetrieb Mobilität Diez, 65582 Diez, Schreiben vom 09.05.2022 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz, 56410 Montabaur, Schreiben vom 22.04.2022 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

56077 Koblenz, Schreiben vom 02.05.2022 

5. Syna GmbH, Operative Netzplanung, 56112 Lahnstein, Schreiben vom 18.05.2022 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd-West, 56073 Kob-

lenz, E-Mail vom 22.04.2022 

7. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 55133 Mainz, Fax. vom 

01.06.2022 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

1. Familie Dellweg/Kvashchanka, 56133 Fachbach, Schreiben vom 13.05.2022 

 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 

Keine 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst interpretiert (kursiv gedruckt), danach erfolgt die 

Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Dennis Behrami/ag/cm 

M. Sc. Stadtplaner 

Boppard-Buchholz, Juni 2022 

 



Seite 3, Bebauungsplan „Unter der Hungerbach“ in der Ortsgemeinde Fachbach, Abwägungen und 

Beschlussvorschläge, Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1), 4 (1), Juni 2022  

 

 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56129 Bad Ems, 

E-Mail vom 22.05.2022 

Seitens der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wird folgendes mitgeteilt: 
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Inhalt: 

Die Kreisverwaltung, Untere Wasserbehörde, des Rhein-Lahn-Kreises teilt mit: 

1. Wasserschutzgebiete werden von der Planung nicht berührt. Altlasten sind nicht kar-

tiert; Wasserrechte sind nicht vergeben. 

2. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des 40-m-Bereiches der Lahn sowie fast voll-

ständig im Überschwemmungsgebiet. Aufgrund des 40-m-Bereiches ist im Rahmen 

des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens das wasserrechtliche Einvernehmen mit 

der unteren Wasserbehörde herzustellen. 

3. Aufgrund des Überschwemmungsgebiets bedarf es der wasserrechtlichen Zulassung 

gem. § 78 WHG durch die obere Wasserbehörde. 

4. Es folgen Hinweise zur Nutzung von unbelastetem Niederschlagswasser aus Zister-

nen (§13 (4) Trinkwasserverordnung). Die innerhäusliche Verwendung ist dem Ge-

sundheitsamt sowie den Verbandsgemeindewerken anzuzeigen. 

5. Es folgen Hinweise zur Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewäs-

ser oder in das Grundwasser (wasserrechtliche Erlaubnis). 

6. Es folgen Hinweise zum Thema Starkregenereignisse. Aufgrund des Geländes ist am 

östlichen sowie vereinzelt am westlichen Rand des Plangebiets ein Sturzflut-Entste-

hungsgebiet ausgewiesen. 

7. Es folgen Hinweise zum Radonpotenzial. 

8. Aus wasserrechtlicher Sicht kann der Planung unter Beachtung und Einhaltung der 

o.g. Sachverhalte zugestimmt werden. 

 

Abwägung: 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2. Die Informationen zum 40-m-Bereich der Lahn sollten zur Vervollständigung der um-

weltbezogenen Informationen in die Planunterlagen als nachrichtliche Darstellung und 

Hinweise aufgenommen werden. Auch sollte ein Hinweis auf das notwendige Erzielen 

des Einvernehmens mit der unteren Wasserbehörde aufgenommen werden. 

3. Es wird auf die Stellungnahme und Abwägung der SGD Nord (I. 3.) verwiesen. 

4. Die gemachten Hinweise sollten zur Bauherreninformation in die Planunterlagen auf-

genommen werden. 

5. Die gemachten Hinweise sollten zur Bauherreninformation in die Planunterlagen auf-

genommen werden. 

6. Das Plangebiet ist weitestgehend bebaut. Neue öffentliche Erschließungs- und Ent-

wässerungsanlagen sind im Zuge dieser Bauleitplanung nicht geplant. Damit verbun-

den werden auch keine weiteren gezielten Maßnahmen im Kontext von Starkregener-

eignissen umgesetzt. Die gemachten Hinweise sollten zur Bauherreninformation in die 

Planunterlagen aufgenommen werden. Im Hinblick auf die weitere Versiegelung wird 

mit den Verbandsgemeindewerken im Rahmen des Bauantrags einzelfallbezogen die 

Entwässerung des Grundstücks abgestimmt. 
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7. Die gemachten Hinweise sollten zur Bauherreninformation in die Planunterlagen auf-

genommen werden. 

8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 
 

Inhalt: 

Die Kreisverwaltung, Untere Naturschutzbehörde, des Rhein-Lahn-Kreises teilt mit:  

1. Die Vorschriften des Artenschutzrechts gelten unabhängig des Bauleitplanverfahrens.  

2. Es wird um eine artenschutzrechtliche Kurzbewertung in der Begründung gebeten, 

um zu überprüfen, ob mit entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen ein Eintreten der 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG verhindert werden kann. Hierbei sollen v. 

a. die Gehölzstrukturen im Plangebiet betrachtet werden. Die Vorgaben sollten in die 

Textfestsetzungen aufgenommen werden. 

 

Abwägung: 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Bebauungsplan enthält bereits einen Hinweis zu den Gehölzrodungen und Baufeld-

räumungen außerhalb der Brutzeiten. Eine Bewertung des Schutzguts „Tiere“ ist in der 

Begründung erfolgt. Eine artenschutzrechtliche Kurzbewertung kann erfolgen. 
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2. Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, Schreiben vom 

09.05.2022 

Der Landesbetrieb Mobilität Diez teilt folgendes mit: 
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Inhalt: 

Der Landesbetrieb Mobilität Diez teilt mit: 

1. Entlang der B 260 ist eine Bauverbotszone von 20 m einzuhalten. Dieser Abstand gilt 

auch für Werbeanlagen. 

2. Abgrabungen und Aufschüttungen sind mit dem LBM Diez abzustimmen. 

3. Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über das Gemeindestraßennetz zu 

erfolgen. 

4. Es folgen Hinweise auf Schallschutzmaßnahmen. 

5. Die B 260 weist eine Verkehrsbelastung von 10347 Kfz/24 h auf.  

 

Abwägung: 

1. Die Bauverbotszone soll nachrichtlich dargestellt werden, die Baugrenzen sollten ent-

sprechend angepasst und die Vorgaben zu den Werbeanlagen in die Textfestsetzungen 

aufgenommen werden. 

2. Der Hinweis sollte in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen werden. Der-

artige Vorhaben sind derzeit nicht geplant. 

3. Es erfolgt keine Änderung an den öffentlichen Erschließungsstraßen. Die Erschließung 

erfolgt nach wie vor über das Gemeindestraßennetz. 

4. Um die schallschutztechnischen Belange abwägungsfehlerfrei ermitteln zu können, soll 

ein Schallgutachten eingeholt werden und die ggf. sich hierausergebenden Vorgaben 

im Bebauungsplan bzw. in der Abwägung berücksichtigt werden. 

5. Der Hinweis sollte in der Begründung ergänzt werden. 
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3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft und Bodenschutz, Kirchstraße 45, 56410 Montabaur, Schreiben vom 

22.04.2022 

Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-

schutz wird folgendes mitgeteilt: 
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Inhalt: 

Die SGD Nord teilt mit:  

1. Es sind keine Schutzgebiete oder kartierte Altablagerungsflächen von der Planung be-

troffen. 

2. Für Bauvorhaben im 40-m-Bereich der Lahn sowie im 10-m-Bereich des Hungerbachs 

ist eine wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 31 Landeswassergesetz erforderlich. 

3. Innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebiets der Lahn gelten für bauliche 

Anlagen und sonstige Änderungen die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes. Auf 

der Grundlage einer Einzelfallentscheidung ist für sämtliche Veränderungen innerhalb 

des Überschwemmungsgebiets eine Ausnahmegenehmigung durch die obere Wasser-

behörde erforderlich. Es folgen Vorgaben, die bei Planungen zu beachten sind. 

4. Die Ver- und Entsorgung ist sichergestellt. 

5. Es folgen Hinweise zur Starkregengefährdung. 

 

Abwägung: 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2. Zum 40 m Bereich der Lahn vgl. Abwägung I. 1. Die Hinweise zum 10 m Bereich des 

Hungerbaches sollen in die Planunterlagen aufgenommen werden. 

3. Die Vorgaben und Hinweise zum Überschwemmungsgebiet sind vollständig in den Be-

bauungsplan aufzunehmen. Eine bauliche Umsetzung ist im Rahmen einer Einzelfallbe-

trachtung zu prüfen. 

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5. Vgl. Abwägung I. 1. 
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4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-

gie, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Schreiben vom 02.05.2022 

Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 

werden folgende Einwände mitgeteilt: 
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Inhalt: 

1. Es liegen keine Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Der Planbereich wird 

jedoch als archäologische Verdachtsfläche eingestuft. Es wird um die Aufnahme die-

ser Informationen in die Hinweise gebeten. 

2. Es folgen Hinweise zur Bekanntgabe des Erdbaubeginns mit der Bitte, diese in die 

Hinweise der Textfestsetzungen aufzunehmen. 

3. Die anderen Dienststellen sind separat zu beteiligen. 

 

Abwägung: 

Die Hinweise sollen in den Planunterlagen entsprechend ergänzt werden. Die anderen 

Dienststellen wurden beteiligt. 
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5. Syna GmbH, Westallee 5-7, 56112 Lahnstein, Schreiben vom 18.05.2022 

Seitens der Syna GmbH wird folgendes mitgeteilt: 

 
 

Inhalt: 

1. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung, sofern die Versorgungsanlagen un-

verändert bleiben. 

2. Sollte eine Umlegung oder Sicherung von Versorgungseinrichtungen erforderlich wer-

den, wird um Abstimmung gebeten. 

3. Es folgen Hinweise zu den Kosten. 

4. Es wird auf Merkblätter zu den Erdkabeln und Gasleitungen hingewiesen. 

5. Baufirmen ist die Auflage zu machen, vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden 

Bestandspläne bei der zentralen Planauskunft der Syna GmbH einzuholen. 

 

Abwägung: 

Die Hinweise betreffen mögliche Baumaßnahmen im Bereich der Versorgungstrassen. 

Diese sind aktuell nicht vorgesehen. Die Vorgaben werden zur Kenntnis genommen und 

beachtet. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, Mosel-

weißer Straße 70, 56073 Koblenz, E-Mail vom 22.04.2022 

Seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH wird folgendes mitgeteilt: 

 

 

 
 

Inhalt: 

Es werden Hinweise zum Umgang mit den vorhandenen Leitungstrassen im Rahmen von 

Baumaßnahmen gemacht. 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge eventueller Baumaßnahmen 

beachtet. Da keine konkreten Änderungen an den Telekommunikationslinien geplant sind, 

ist ein weiterer Beschluss nicht erforderlich. 
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7. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Straße 

5, 55133 Mainz, Fax. vom 01.06.2022 

Seitens des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz wird folgendes mitge-

teilt: 
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Inhalt: 

1. Das Plangebiet liegt im Bereich der bereits erloschenen Bergwerksfelder „Berg-

mannstrost kons“ und „Abendröthe“. Aktuelle Kenntnis über die Eigentümerinnen 

liegen nicht vor. Es fand untertätiger Abbau von Roherzen statt. Es ist kein Alt-

bergbau dokumentiert und es erfolgt kein Bergbau. Sollten bei geplanten Bauvor-

haben auf Indizien für Bergbau gestoßen werden, wird eine objektbezogene Bau-

grunduntersuchung empfohlen. 

2. Es folgen Hinweise zu Eingriffen in den Baugrund. 

3. Es bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände gegen die Planung, 

solange evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen außer-

halb von im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflä-

chen liegen.  

 

Abwägung: 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet, sofern Indizien für 

Bergbau bekannt werden. 

2. Die Hinweise sollten in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen werden. 

3. Es werden keine Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a (3) BauGB erforderlich.  
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 (1) BauGB 

1. Familie Dellweg/Kvashchanka, Koblenzer Straße 70, 56133 Fachbach, 

Schreiben vom 13.05.2022 

Familie Dellweg/Kvashchanka nimmt wie folgt Stellung:  
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Seite 28, Bebauungsplan „Unter der Hungerbach“ in der Ortsgemeinde Fachbach, Abwägungen und 

Beschlussvorschläge, Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1), 4 (1), Juni 2022  
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Inhalt: 

Die Stellungnehmenden bitten um Änderung der Bauweise im Ordnungsbereich MI1, so-

dass in diesem ebenfalls Doppelhäuser zulässig sind. Sie verweisen auf die Möglichkeit im 

geplanten WA, dass dort auch eine Doppelhaushälfte auf dem Flurstück 195/13 zu errich-

ten ist. Hintergrund ist ein geplantes Vorhaben auf der Parzelle 199/3. Dieses sieht die 

Errichtung einer grenzständigen baulichen Anlage vor. Das benachbarte Gebäude (Parzelle 

658/185), an das herangebaut werden soll, entspricht aufgrund von Fassadenfenstern 

nicht den brandschutztechnischen Vorgaben der Landesbauordnung. 

 

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz erachtet eine grenzständige Bebauung auf dem Flur-

stück 199/3 als möglich. Die Eigentümer der benachbarten Parzelle wird gerichtlich dazu 

aufgefordert, die Fenster entsprechend der Landesordnung anzupassen, sodass eine 

grenzständige Bebauung hergestellt werden kann. 
 

Abwägung: 

• Städtebaulich gibt es mit der Parzelle 195/13 ein Präzedenzbeispiel, auf dem eben-

falls eine grenzständige Bebauung zu errichten ist. 

• Vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung und unter Beachtung 

der gerichtlichen Einigung sollte für das MI1 ebenfalls eine grenzständige Bebauung 

zugelassen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB  
 

Keine 


